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Kurztitel 

Bekämpfung der Tuberkulose der Rinder und Ziegen 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 9/1965 

§/Artikel/Anlage 

§ 8 

Inkrafttretensdatum 

26.02.1965 

Text 

§ 8 

Die Abgabe von Reagenten hat der Besitzer der Bezirkshauptmannschaft unter Angabe des Nationales und 
der Ohrmarkennummer des Tieres sowie des Namens und des Wohnortes des Käufers innerhalb von 8 Tagen 
bekanntzugeben. 


